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Mitteilung Nr. 2 – Weitere Informationen zum Schulbeginn 
 
 
Sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
 
 
Wie bereits in Mitteilung Nr.1 – Schulbeginn am „Kaiserhof“ – Schuljahr 2024/25 erwähnt, starten wir am 
16.09.2024 in das neue Schuljahr.  
In dieser Mitteilung erhalten Sie weitere wichtige Informationen zum Schulbeginn. 
 
 
WICHTIG! Arbeitsschutz: Aus Gründen der Arbeitssicherheit ist es verpflichtend, dass die Schüler*innen 
der 3. Klassen am 1. Schultag beim Klassenvorstand die Teilnahmebestätigung „Arbeitsschutz – 
Allgemeiner Teil der Grundausbildung (4 Stunden)“ abgeben. Ohne diese Teilnahmebestätigung ist die 
Teilnahme am praktischen Unterricht nicht möglich. (Diesen Kurs haben die Schüler*innen in der 
vorherigen Schule absolviert und eine Bestätigung erhalten. Bei Verlust unbedingt in der Schule 
nachfragen.) 
 
 
Studienstipendium:  
Die neuen Kriterien stehen voraussichtlich im Laufe der Monate September/Oktober fest. Wir werden  
Ihnen die Informationen dann weiterleiten.  
 
 
Bildungsguthaben: 
Laut den gesetzlichen Bestimmungen können Schülerinnen und Schüler der 3., 4. und 5.Klassen bis zum 15. 
Mai des jeweiligen Schuljahres Dokumentationen für evtl. externe Bildungsguthaben einreichen. 
Kriterien für die Vergabe von Punkten für außerschulische Bildungsguthaben finden Sie im Dokument im 
Anhang. 
 
 
Südtirol Pass abo+ 2024/25:  
Das Ansuchen um Ausstellung oder Erneuerung des Südtirol Pass abo+ erfolgt online über die Internetseite 
www.suedtirolmobil.info/de.  
Weitere wichtige Infos können Sie der Anlage „Südtirol Pass abo+ für das Schuljahr 2024/2025“ entnehmen. 
 
 

http://www.suedtirolmobil.info/de
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Mittagessen:  
Für das Mittagessen, das Teil des Ausbildungskonzeptes am „Kaiserhof“ ist, stehen Restaurant, Gaststube 
Bistro und Speisesaal zur Verfügung. Der Landestarif beträgt 4,30€ für das Menü. Die Konsumation wird bei 
jedem Essen mittels Essenskärtchen erfasst (erhalten die SchülerInnen am 1. Schultag) und am Ende des 
Jahres in Rechnung gestellt. Für das Einsatzessen, welches wir pauschal berechnen, wird im Herbst, für das 
gesamte Schuljahr, eine Rechnung ausgestellt. 
 

Weiters sind die Schulen verpflichtet, der Agentur für Einnahmen innerhalb Mitte März 2025 die im Steuerjahr 
2024 bezahlten Schulspesen telematisch mitzuteilen, damit diese in die vorausgefüllte Erklärung (Vordruck 
730/2024) des Steuerzahlers zur Inanspruchnahme des Absetzbetrages im Ausmaß von 19% übertragen 
werden können. 
Das Elternteil, das die Zahlung der Schulspesen vorgenommen hat, kann die Zustimmung zur Übermittlung 
der Daten an die Agentur für Einnahmen verweigern. Die Schulspesen werden dann nicht in den 
vorabgefassten Steuervordruck 730 übertragen. Die Spesen können in der Phase der Änderung des 
vorabgefassten Steuervordrucks 730 händisch nachgetragen werden. 
Sollten Sie mit der Übermittlung der bezahlten Schulspesen nicht einverstanden sein, melden Sie uns das 
bitte innerhalb 10.03.2025 an die Mailadresse der Schule lhf.me-kaiserhof@schule.suedtirol.it. 
 

Bei unentschuldigten Verspätungen oder Abwesenheiten oder fehlender Schulkleidung kann die Zulassung 
zum Essen verweigert werden. 
 
Abmeldung vom Essen  
Abmeldungen vom Essen wegen Arztterminen oder ähnlichem müssen bis spätestens 09:00 Uhr im 
Schülersekretariat gemeldet werden. Aus versicherungstechnischen Gründen müssen sich die Schülerinnen 
und Schüler bei Unwohlsein und dem damit verbundenen Verlassen der Schule, auch im Sekretariat 
abmelden. Die Schule wird dann die Eltern kontaktieren. 
Wer sich für das gesamte Schuljahr definitiv vom Mittagessen in der Schule abmelden möchte, soll bitte das 
Formular im Anhang am ersten Schultag dem Klassenvorstand ausgefüllt abgeben. 
 
Abstellplatz der Koffer für Heimschüler*innen 
Hiermit informieren wir Sie, dass die Koffer am Montag im Tiefparterre im Raum T34 abgestellt werden können. 
Am Freitag besteht die Möglichkeit, die Koffer in einer Demoservice Klasse im Hochparterre zu deponieren.  
Der Zugang erfolgt jeweils im Eingangsbereich rechts (bei T34 über die Heimtreppe). 
 
Heim Kaiserhof 
Die Heimanreise erfolgt am Sonntag, 15.09.2024 in der Zeit von 16:30 – 18:00 Uhr. Nach erfolgter Anreise 
besteht die Möglichkeit das Heim bis 18.00 Uhr zu verlassen. Um 18.30 Uhr findet ein gemeinsames 
verpflichtendes Abendessen mit anschließender Heimeinführung statt. Sollten noch Dokumente ausständig 
sein, bitten wir Sie, diese bei der Anreise mitzubringen. 
Tel. Heim: 0473 203250 oder 0473 203251 
E- Mail Heim: heim@kaiserhof.it 
 
 
 
Ich wünsche einen guten Start! 
Der Direktor 
Hartwig Gerstgrasser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anhänge: 
-Bildungsguthaben 
-Südtirolpass ABO+ 
-Abmeldung vom Essen 
-Datenschutzerklärung  
-Klassenstundenplan 
-Sprechstundenübersicht 
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